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Bei der Einhaltung dieser Prinzipien können die gefertigten, 
aber nicht von Beschuldigten gelesenen und unterschriebenen 
Protokolle den Gericht auch zur Wahrheitsfindung angeboten 
werden.

Zur Dokumentieruno des Namens der Vernehmenden

Oedes Vennehrounqsprotokoll des Beschuldigten hat den Namen 
der Vernehmenden auszuwoisen (g 106 (1) 2 StPO). In den Ver
nehmungsprotokollen des UntersuchungsorganP des MfS erfolgt 
keine gesonderte, für den Beschuldigten kenntliche Angabe 
des Namens des Untersuchungsführers, der die Beschuldigten
vernehmung führt.

Den gesetzlichen Anforderung ist genüge getan, wenn der Name 
des Untersuchungsführers in der Einleitungsverfügung (Rück
seite) und als Unterschrift am Schluß des VernehmungsProto
kolls .(§ 106 (3) StPO) enthalten ist.

Diese Notwendigkeit ergibt sich aus den Erfordernissen der 
Konspiration zur Abwehr feindlicher Erkundungstätigkeit, die 
sich auch besonders auf die Aufklärung des Kaderbestandes 
des MfS richtet. Daraus ergibt sich auch die Praxis, die 
handschriftliche Ausfertigung des Protokolls erst nach der 
Unterschriftsleistung des Beschuldigten unter die maschinen
schriftliche Ausfertigung zu unterschreiben, da die Möglich
keit des Vergleichs beider Ausfertigungen durch den Beschul
digten gegeben sein muß und durch eine vorherige Unterzeich
nung der handschriftlichen Ausfertigung des Protokolls der 
Name des Untersuchungsführers im Falle eines solchen Ver
gleichs dekonspiriert wäre.


